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1. Wortlaut

§ 4j EStG
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1.1 Überblick

4

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg


1.2 Wortlautanalyse 5

§ 4j EStG Aufwendungen für Rechteüberlassungen

(1) 1Aufwendungen für die Überlassung der Nutzung

oder des Rechts auf Nutzung von Rechten,

insbesondere

von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten, von gewerblichen,
technischen, wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen
und Fertigkeiten, zum Beispiel Plänen, Mustern und Verfahren,

sind ungeachtet eines bestehenden Abkommens zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung

nur nach Maßgabe des Absatzes 3 abziehbar,

wenn die Einnahmen des Gläubigers

einer von der Regelbesteuerung abweichenden,

niedrigen Besteuerung nach Absatz 2 unterliegen (Präferenzregelung)

und der Gläubiger eine dem Schuldner nahestehende Person im Sinne des
§ 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes ist.

30.03.2023

Gläubiger Schuldner

Rechtsfolge: 

Nur nach

Absatz 3 

abziehbar.

Muttergesellschaft

Voraussetzung: 

Niedrige 

Besteuerung + 

nahestehende 

Person

< 25 %

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg
https://www.buzer.de/gesetz/5491/a75265.htm


1.2 Wortlautanalyse 6

§ 4j EStG Aufwendungen für Rechteüberlassungen

(1) 2Wenn auch der Gläubiger nach Satz 1 oder eine andere dem Schuldner
nach Satz 1 nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 des
Außensteuergesetzes wiederum Aufwendungen für Rechte hat,

aus denen sich die Rechte nach Satz 1 unmittelbar oder mittelbar ableiten,

sind die Aufwendungen nach Satz 1 ungeachtet eines bestehenden
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auch dann

nur nach Maßgabe des Absatzes 3 abziehbar,

wenn die weiteren Einnahmen des weiteren Gläubigers einer von der
Regelbesteuerung abweichenden,

niedrigen Besteuerung nach Absatz 2 unterliegen

und der weitere Gläubiger eine dem Schuldner nach Satz 1 nahestehende
Person im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes ist;

dies gilt nicht, wenn die Abziehbarkeit der Aufwendungen beim Gläubiger
oder der anderen dem Schuldner nahestehenden Person bereits nach dieser
Vorschrift beschränkt ist.

30.03.2023

Gläubiger Schuldner

Rechtsfolge: 

Nur nach

Absatz 3 

abziehbar.

Muttergesellschaft

< 25 %

Weiterer Gläubiger

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg
https://www.buzer.de/gesetz/5491/a75265.htm
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§ 4j EStG Aufwendungen für Rechteüberlassungen

(1) 3Als Schuldner und Gläubiger gelten auch Betriebsstätten, die

ertragsteuerlich als Nutzungsberechtigter oder Nutzungsverpflichteter der

Rechte für die Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von

Rechten behandelt werden.

30.03.2023

Gläubiger Schuldner

Rechtsfolge: 

Nur nach

Absatz 3 

abziehbar.

Voraussetzung: 

Niedrige 

Besteuerung + 

nahestehende 

Person

< 25 %

Unternehmen X

Betriebstätte A Betriebstätte B

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg


1.2 Wortlautanalyse 8

§ 4j EStG Aufwendungen für Rechteüberlassungen

(1) 4Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, soweit

sich die niedrige Besteuerung daraus ergibt, dass die Einnahmen des

Gläubigers oder des weiteren Gläubigers einer Präferenzregelung

unterliegen, die dem Nexus-Ansatz gemäß Kapitel 4 des Abschlussberichts

2015 zu Aktionspunkt 5, OECD (2016) "Wirksamere Bekämpfung

schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und

Substanz", OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und

Gewinnverlagerung*, entspricht.

Nexus-Ansatz: Direkte Verknüpfung zwischen den steuerbegünstigten

Einnahmen und den Ausgaben, die zu diesen Einnahmen beigetragen haben,

ist zwingend erforderlich (OECD/G20, Projekt Gewinnverkürzung

und Gewinnverlagerung, Abschlussbericht 2015, S. 27). Insbes.

Forschung- und Entwicklungsausgaben.

30.03.2023

Gläubiger Schuldner

Rechtsfolge:     

§ 4j nicht 

anzuwenden.

Muttergesellschaft

Voraussetzung: 

Nexus-Ansatz

< 25 %

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264258037-de.pdf?expires=1680159983&id=id&accname=guest&checksum=23A8D049D335C1BD4FD4A80552755A95
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264258037-de.pdf?expires=1680159983&id=id&accname=guest&checksum=23A8D049D335C1BD4FD4A80552755A95


1.2 Wortlautanalyse 9

§ 4j EStG Aufwendungen für Rechteüberlassungen

(1) 5Die Sätze 1 und 2 sind insoweit nicht anzuwenden,

als auf Grund der aus den Aufwendungen resultierenden Einnahmen ein

Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des

Außensteuergesetzes anzusetzen ist.

Erläuterung: Vermeidung einer Doppelbelastung aus § 4j EStG und der

Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG.

30.03.2023

Gläubiger Schuldner

Rechtsfolge:     

§ 4j nicht 

anzuwenden.

Muttergesellschaft

Voraussetzung: 

Hinzurechnungs

besteuerung 

greift

< 25 %

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg
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§ 4j EStG Aufwendungen für Rechteüberlassungen

(2) Eine niedrige Besteuerung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn die

von der Regelbesteuerung abweichende Besteuerung der Einnahmen des

Gläubigers oder des weiteren Gläubigers zu einer Belastung durch

Ertragsteuern von weniger als 25 Prozent führt; maßgeblich ist bei mehreren

Gläubigern die niedrigste Belastung. 2Bei der Ermittlung, ob eine niedrige

Besteuerung vorliegt, sind sämtliche Regelungen zu berücksichtigen, die

sich auf die Besteuerung der Einnahmen aus der Rechteüberlassung

auswirken, insbesondere steuerliche Kürzungen, Befreiungen, Gutschriften

oder Ermäßigungen. 3Werden die Einnahmen für die Überlassung der

Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten einer anderen Person

ganz oder teilweise zugerechnet oder erfolgt die Besteuerung aus anderen

Gründen ganz oder teilweise bei einer anderen Person als dem Gläubiger

oder dem weiteren Gläubiger, ist auf die Summe der Belastungen

abzustellen. 4§ 8 Absatz 5 Satz 2 und 3 des Außensteuergesetzes gilt

entsprechend.

30.03.2023

Gläubiger

< 25 %

1. Sonderbesteuerung: 

Z.B. sog. Lizenz-Boxen

2.

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg
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§ 4j EStG Aufwendungen für Rechteüberlassungen

(3) Aufwendungen nach Absatz 1 sind in den Fällen einer niedrigen

Besteuerung nach Absatz 2 nur zum Teil abziehbar. Der nicht abziehbare

Teil ist dabei wie folgt zu ermitteln:

(25 % - Belastung durch Ertragsteuern in %) / 25 %

30.03.2023

Gläubiger Schuldner

Muttergesellschaft

Steuer: 25 % + X Nicht abziehbar: 0 %

Steuer: 15 % Nicht abziehbar: 40 %

Steuer: 5 % Nicht abziehbar: 80 %

https://www.buzer.de/s1.htm?a=4j&g=estg


2. Historische

Auslegung
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Dr. Maximilian Freyenfeld LL.M.



2. Historische

Auslegung

13

 Inkrafttreten am 05.07.2017 durch das Gesetz
gegen schädliche Steuerpraktiken im
Zusammenhang mit der Rechteüberlassung
(sog. Änderungsgesetz)

 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom
20.02.2017 (BT-Drucks. 18/11233).

 Problem: Leichte Übertragbarkeit von 
immartiellen Wirtschaftsgütern wie
Lizenzen erlaubt Gewinnverlagerung

 Ziel: Besteuerung am Ort der 
Wertschöpfung / Faire Besteuerung

 Keine Niedrigbesteuerung (< 25 %)

 Nexus-Ansatz von OECD / G20

https://www.buzer.de/4j_EStG.htm


2. Historische 

Auslegung

14

 Ausschussempfehlung des Finanzausschusses
vom 26.04.2017 (BT-Drucks. 18/12128)

 Bundestagsbeschluss vom 27.04.2017 samt
zweiter und dritter Beratung. Inhalte der 
Diskussion:

 Beispiel Starbucks: Gewinne in Deutschland 
werden über Lizenzzahlungen an niedrig
besteuerte Tochter im Ausland verlagert.

 15 oder 25 %: Diskussion über den 
Schwellenwert der Niedrigbesteuerung

 Gewerbesteuerhebesätze in DE: Vergleich
zwischen Leverkusen und Monheim

https://dip.bundestag.de/drucksache/entwurf-eines-gesetzes-gegen-sch%C3%A4dliche-steuerpraktiken-im-zusammenhang-mit-rechte%C3%BCberlassungen/64921


2. Historische 

Auslegung

15

 Bundesratsbeschluss vom 02.06.2017: 
Gemeinsame Abstimmung über sog. “grüne
Liste”

 Geltung für nach dem 31.12.2017 entstehende
Lizenzaufwendungen (§ 52 Abs. 8b EStG)



3. Systematische Auslegung
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3. Systematische Auslegung

 EStG: 3. Abschnitt „Gewinn“ §§ 4-7k: Zentrale Norm ist § 4 EStG

 § 4 Abs. 4 EStG: Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch 
den Betrieb veranlasst sind.

 § 4 Abs. 5 EStG nennt Betriebsausgaben, die den Gewinn nicht mindern 
dürfen.

 Anwendbarkeit auch für Überschusseinkünfte (§ 9 Abs. 5 S. 2 EStG), 
KSt (§ 8 Abs. 1 KStG) und GewSt (§ 7 S. 1 GewStG) sichergestellt.

 Eingriff in Art. 3 GG (Objektives Nettoprinzip, Folgerichtigkeitsgebot): 
Vermeidung Niedrigbesteuerung als Rechtfertigungsgrund?

 Eingriff in Art. 56 und 49 AEUV (Dienstleistungs- und 
Niederlassungsfreiheit): Rechtfertigung mit Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung?

17



4. Teleologische Auslegung
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4. Teleologische Auslegung
Auslegung der Finanzverwaltung und des EuGH

 BMF-Schreiben v. 19.02.2020: Erstes BMF-Schreiben 

zu § 4j EStG mit umfassender Tabelle.

 EuGH, Urt. v. 20.1.2021 – C-484/19, Lexel

AB/Skatteverket: Zinsschranke kann gegen 

Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) verstoßen.

 BMF-Schreiben v. 05.01.2022: § 4j EStG ist nicht auf 

reine Lizenz-, Patent- und IP-Boxen beschränkt.

 BMF-Schreiben v. 06.01.2022: Erweitert und 

aktualisiert Liste ausländischer Präferenzregelungen 

(vgl. Eisbach, IStR 2022, 414).

19

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-02-19-Nicht-Nexus-konforme-Praeferenzregelungen-VZ-2018.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236681&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-01-05-anwendungsfragen-zur-lizenzschranke-paragraf-4j-EStG.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-01-06-anwendungsregelungen-zu-paragraf-4j-EStG-nicht-nexus-konforme-praeferenzregelungen.html


5. Zusammenfassung
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5. Zusammenfassung 21

30.03.2023

Gläubiger Schuldner

Rechtsfolge: 

Nur nach

Absatz 3 

abziehbar.

Muttergesellschaft

Voraussetzung: 

Niedrige 

Besteuerung + 

nahestehende 

Person

< 25 %

 Vorschrift zur Beschränkung von  Steuergestaltungen 

wie „Double Irish, Dutch Sandwich“.

 Mindestbesteuerung von 25 % wird wirksam 

sichergestellt.

 Weitere Entwicklung, insbes. Sichtweise des BFH und 

EuGH bzgl. Vereinbarkeit mit EU-Recht bleibt 

abzuwarten.
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